Zu GebüH-Ziffern 35.1, 35.2 und 35.3:
Für die osteopathische Behandlung des Zungenbeins, der HWS, des Craniums, des Beckens, des Thorax und des Abdomens gibt es im GebüH keine eigenen Ziffern. Ich habe deshalb die Behandlungen der entsprechenden Körperteile gleichwertigen oder ähnlichen Ziffern zugeordnet. Ich habe damit bisher weder bei der PostB noch bei anderen Versicherern Probleme gehabt

Diese Handhabung ist nämlich im GebüH ausdrücklich vorgesehen. Im Paragraph 5 der allgemeinen Grundsätze des GebüH heißt es: „Im Rahmen einer umfassenden ganzheitlichen Behandlung ist der Heilpraktiker berechtigt, alle zur Verfügung stehenden diagnostischen und therapeutischen Methoden anzuwenden, sofern keine einschränkenden gesetzlichen Bestimmungen vorhanden sind. Leistungen im obigen Sinne, welche nicht im GebüH enthalten sind, können entsprechend einer gleichwertigen oder ähnlichen Leistung berechnet werden. In der Rechnung ist die entsprechend bewertete Leistung verständlich zu beschreiben und mit der Ziffer sowie der Bezeichnung der als gleichwertig angesehenen Leistung zu versehen. Fehlt eine vergleichbare Leistung, erfolgt die Festlegung des jeweiligen Honorares nach billigem Ermessen.“

Da Ihre Versicherung sich verpflichtet hat, gemäß dem GebüH zu erstatten, gelten selbstverständlich auch die allgemeinen Grundsätze
